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Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas, Kreuzer, Gudrun Brendel-

Fischer, Anton Kreitmair u. a. und Fraktion (CSU) 

EU-Nährwertkennzeichnung praxistauglich umsetzen, (Drs. 17/14102) 

und 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 

Johann Häusler u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

EU-Nährwertkennzeichnung: Spielräume nutzen, regionale Unternehmen 

schützen!, (Drs. 17/14129) 

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. – Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Steinberger, bitte. 

Rosi Steinberger (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr Kollege 

Kreitmair, es freut uns sehr, dass Sie die handwerklichen Betriebe und die Direktvermarkter so ins 

Herz geschlossen haben. Mich wundert dann nur, dass unser Antrag im Landwirtschaftsausschuss 

"Leitfaden zur Direktvermarktung" gestern von der CSU-Fraktion abgelehnt worden ist.  

(Beifall bei den GRÜNEN – Angelika Schorer (CSU): Der hatte einen ganz anderen Inhalt! – 

Anton Kreitmair (CSU): Das war ganz was anderes!)  

Aber möglicherweise war die Diskussion um die Direktvermarktung ein Anstoß für Sie, heute diesen 

Dringlichkeitsantrag einzureichen, den wir durchaus für gerechtfertigt halten.  

Die verpflichtende Nährwertkennzeichnung tritt Ende des Jahres in Kraft, und das ist für 

Verbraucherinnen und Verbraucher erst einmal eine gute Nachricht. Die EU-Verordnung ist auf 

vorverpackte Lebensmittel beschränkt. Das gibt schon eine gewisse Sicherheit. Allerdings brauchen 

handwerkliche Betriebe – Konditoren, Bäckereien, Metzgereien, regionale Direktvermarkter – jetzt 

aber die Sicherheit, ob diese Kennzeichnungsverordnung für sie gilt oder nicht. Diese Sicherheit, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, gibt es aber nicht, zumindest gibt es sie nicht zu 100 %, und es gibt sie 

nicht rechtssicher. 

(Florian von Brunn (SPD): Das stimmt doch nicht!)  

Darauf kommt es mir an. – Leider hat der CSU-Agrarminister Schmidt es versäumt, endgültige Klarheit 

herzustellen, wen diese Verordnung trifft und wen nicht. Und dieses Versäumnis besteht seit zwei 

Jahren. Darum ist es durchaus richtig, zu bemerken, dass dieser Antrag relativ spät kommt; denn in 

der EU-Verordnung steht, dass es Ausnahmen von dieser Deklarationspflicht für Produkte, die lokal 

und in kleinen Mengen abgegeben werden sollen, geben soll. Die Kollegin Müller hat ja schon 

ausgiebig daraus zitiert. Aber die Definition, was lokal ist, was kleine Mengen sind, fehlt leider. Diese 

Definition müsste man auf nationaler Ebene konkretisieren. Und diese Konkretisierung ist bis heute 

unterblieben.  

Heute ist schon der Begriff der nationalen Umsetzungsverordnung gefallen. Diese 

Umsetzungsverordnung wurde nicht erlassen; Minister Schmidt hat das zwei Jahre lang versäumt. Wir 
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hoffen doch aufgrund der Ausführungen des Kollegen Kreitmair sehr, dass da noch was passiert; 

denn das müsste eigentlich unbedingt gemacht werden.  

(Beifall der Abgeordneten Katharina Schulze (GRÜNE))  

Seien wir doch einmal ganz ehrlich: Wer sind denn die Leidtragenden dieser Untätigkeit? – Das sind 

doch die kleinen Handwerksbetriebe, die Direktvermarkter, die Beschicker von Wochenmärkten. Sie 

müssen immer darauf gefasst sein, dass eine Abmahnkanzlei auf ihre Produkte aufmerksam wird und 

sich diese Grauzone zunutze macht. Und das, lieber Kollege von Brunn, passiert tatsächlich. Diese 

Grauzonen dürfen wir nicht zulassen.  

(Beifall bei den GRÜNEN)  

Genau die Betriebe, die ich genannt habe, machen doch den Charme einer Region aus; genau diese 

Betriebe wollen wir doch alle zusammen erhalten. Wir wollen sie auch nicht unnötiger Bürokratie und 

unnötiger Unsicherheit aussetzen. Was also fehlt, ist Rechtssicherheit für diese Betriebe; sie kann nur 

der Bundesgesetzgeber liefern. Es wird Zeit, und es ist gut, dass dieser Dringlichkeitsantrag heute 

kommt. Deshalb werden wir ihn auch unterstützen.  

Es wäre natürlich besser gewesen, wenn die CSU ihren Minister Schmidt schon vorher dazu bewogen 

hätte, rechtzeitig zu handeln; jetzt ist es wirklich reichlich spät; denn diese Verordnung wird wie gesagt 

im Dezember in Kraft treten.  

Ich verstehe auch nicht ganz, wieso Sie die Formulierung "… sich weiterhin dafür einzusetzen, dass 

…" gewählt haben. Das ist natürlich die Standardformulierung in Anträgen der CSU-Fraktion, aber 

wenn sich die Staatsregierung schon bisher dafür eingesetzt hätte, wäre schon etwas passiert. 

Deshalb vermute ich, dass Sie das jetzt erst auf dem Schirm haben. Aber wie auch immer, wenn Sie 

jetzt Ihrem Minister Beine machen wollen, soll es an uns nicht scheitern.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsidentin Barbara Stamm: Wir haben eine Zwischenbemerkung des Kollegen von Brunn.  

Florian von Brunn (SPD): Liebe Frau Kollegin Steinberger, ich kann Ihnen den Verweis auf den 

Anhang V jetzt genauso wenig ersparen. Da steht ganz konkret drin: Für folgende Produkte und 

Lebensmittelkategorien ist eine Nährwertdeklaration nicht verbindlich: Nicht vorverpackte 

Lebensmittel, Honig ist aufgezählt, unverarbeitete Erzeugnisse – eine lange Liste. Es ist genau 

definiert, was Kleinstunternehmen sind – weniger als zehn Mitarbeiter oder ein Jahresumsatz von 

weniger als zwei Millionen Euro. Ich weiß also nicht, ganz ehrlich gesagt – vielleicht können Sie mir da 

noch helfen –, was da nach Ihrer Meinung nicht hinreichend konkret ist.  

Präsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, bitte.  

Rosi Steinberger (GRÜNE): Ich muss mich schon wundern, Herr von Brunn, wieso Sie dem Antrag 

der CSU-Fraktion zustimmen, wenn Sie das so ausführlich diskutieren und sagen, das sei ein 

Schaufensterantrag. Das passt auch logisch nicht ganz zusammen. Hinzu kommt die fehlende 

Rechtssicherheit, die ich schon angesprochen habe. Es ist tatsächlich so, dass bereits Abmahnfirmen 
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unterwegs sind und genau diese kleinen Schlupflöcher noch suchen. Sie können gewissen 

Handwerksbetrieben durchaus große Probleme machen. Deshalb die Forderung nach 

Rechtssicherheit; sie kann nur durch eine nationalstaatliche Umsetzung geschaffen werden.  

(Beifall bei den GRÜNEN)  


